
unsere Funktionäre erziehen, indem wir höhere An
forderungen an sie stellen. Bei einer einigermaßen 
gleichmäßigen Auslastung aller Richter im Bezirk, ein
schließlich der Richter des Bezirksgerichts, rechtfertigt 
der Arbeitsanfall nicht nur keine Fristüberschreitun
gen, viel mehr muß es bei einer richtigen Verteilung 
und Organisation der Arbeit auch möglich sein, jedem 
Richter die notwendige Zeit zum Studium zu geben.

Hat ein Fernstudent erhebliche Rückstände, dann 
muß der Instrukteur besonders sorgfältig dessen Ar
beitsanfall und gesellschaftliche Belastung feststellen 
und auch prüfen, weshalb die Leitung des Gerichts 
diesem Zustand noch nicht abgeholfen hat, obwohl dies 
dringend geboten war. Die Gewährleistung der für das 
Studium erforderlichen Zeit ist besonders deshalb wich
tig, weil der Richter die Information über die jewei
ligen politischen Hauptfragen daneben nicht vernach
lässigen darf.

Natürlich darf der Instrukteur eine leichtfertige oder 
gleichgültige Einstellung zur Weiterbildung ebenso
wenig hinnehmen wie übersteigerte Vorstellungen von 
Mängeln und Lücken, die der Richter zu haben glaubt. 
Er muß solche Tendenzen auch frühzeitig erkennen, um 
helfen zu können, ehe es zu spät ist. Wenn das persön
liche Gespräch mit dem Richter so durchgeführt wird, 
dann wird es seine Wirkung nicht verfehlen; dann 
stellt es ein Stück Erziehungsarbeit dar, die die wichtig
ste Arbeit des Instrukteurs ist.

2. Die Kader entscheiden alles! Voraussetzung für 
eine richtige Arbeit mit den Kadern, für ihre Entwick
lung und Förderung, für den richtigen Einsatz der 
Kader an der richtigen Stelle aber ist die genaue 
Kenntnis der Kader. Das Ergebnis jeder Revision muß 
deshalb auch eine zuverlässige Einschätzung der Kader 
des Gerichts sein. Eine solche Einschätzung ist dann 
möglich, wenn wir uns mit den Kadern wirklich beschäf
tigen, wenn wir sie im Prozeß der Arbeit gründlich 
studieren. Damit werden hohe Anforderungen an das 
Können und an das fachlich-politische Niveau eines 
jeden Instrukteurs der Brigade gestellt.

Der Instrukteur muß Vorbild sein, er muß zeigen 
können, wie etwas besser zu machen ist, er muß durch 
die Kraft seiner Argumente überzeugen. Er muß sich 
aber auch durchsetzen, wenn der andere nach gründ
licher Diskussion uneinsichtig bleibt.

Das gründliche Studium der Arbeit der Kader er
fordert außer der sorgfältigen und kritischen Überprü
fung aller Entscheidungen des Richters vor der Revi
sion, daß sich der Instrukteur während der Revision 
die Akten der zur Verhandlung anstehenden Strafver
fahren ansieht, sich auch mit dem Prozeßstoff der an
stehenden Zivilverfahren vertraut macht und dann in 
der Verhandlung des Richters — in voller Erkenntnis 
seiner Aufgabe als Helfer und politischer Berater — 
kritischer Zuhörer ist. Das gleiche gilt für die Teil
nahme des Instrukteurs bei richterlichen Vernehmun
gen von Beschuldigten, beim Erlaß von Haftbefehlen, 
bei der Vernehmung von Zeugen im Rechtshilfeverkehr 
usw. Er muß auch kritischer Zuhörer während der 
Sprechstunde des Richters in der Rechtsauskunftsstelle 
und Helfer bei der politischen Massenarbeit des Ge
richts sein.

Die gesamte Arbeit des Instrukteurs muß von der 
Erkenntnis durchdrungen sein, daß die Deutsche Demo
kratische Republik mehr und mehr zum Anziehungs
zentrum werden muß, daß ihre demokratischen Errun
genschaften und die demokratische Gesetzlichkeit ge
festigt und gestärkt werden müssen. Die Hilfe des In
strukteurs bei der Verwirklichung dieser Forderung 
wird vor allem darin bestehen, daß er nach der Teil
nahme an der Rechtsauskunft des Richters oder an 
einem Justizausspracheabend — manchmal, z. B. bei 
feindlicher Argumentation, ist dies schon während des 
Verlaufs notwendig — dem Richter sagt, wie der Rat 
und die Hilfe, die unsere Bürger vom demokratischen 
Gericht erhalten, wie die Überzeugung unserer Bürger 
von der Richtigkeit gerichtlicher Entscheidungen, wie 
die Erläuterung unserer Gesetze in Justizaussprachen 
weiter verbessert werden müssen.

3. Ein weiteres Ergebnis jeder Revision muß auch 
eine Verbesserung der organisatorischen Arbeit der Ge
richte sein. Das ist nicht nur — nicht einmal in erster 
Linie — eine Frage der Technik, sondern eine Frage 
des Bewußtseins.

Um brauchbare Hinweise geben zu können, muß die 
Instrukteurbrigade znächst die tatsächliche Arbeits
belastung jedes Richters und seine Arbeitsleistung 
innerhalb eines größeren Zeitraumes nach Zahl und 
Qualität feststellen. Ferner ist zu prüfen, ob der Richter 
bei voller Ausnutzung des Arbeitstages nach einem 
realen Arbeitsplan arbeitet, wie der Direktor des Ge
richts die Dienst- und Arbeitsbesprechung vorbereitet 
und durchführt, ob eine vollständige Stichwortkartei 
vorhanden ist, die alle Entscheidungen von besonderer 
Bedeutung sowohl des eigenen Gerichts als auch solche 
des Bezirksgerichts und des Obersten Gerichts erfaßt 
und so weiter.

Entscheidend für die Verbesserung der Arbeitsorga
nisation und das Erkennen der politischen Bedeutung 
einer jeden Sache ist das schnelle Erfassen des 
Wesentlichen und die Erziehung zum logischen Denken, 
zum gedanklich richtigen und konzentrierten Vortrag.

Die Hilfe der Instrukteurbrigaden muß deshalb ge
rade darin bestehen, unter Verwendung der von ihnen 
festgestellten negativen und guten Beispiele zu zeigen, 
wie diese Forderungen zur Verbesserung der Arbeits
organisation zu verwirklichen sind, wie es besser ge
macht werden kann.

4. Krönung der Revision ist die Schlußbesprechung 
der Instrukteurbrigade mit allen Richtern des Gerichts. 
Hier müssen alle Fragen zur Rechtsprechung, zur Orga
nisation der Arbeit, zur politischen Massenarbeit usw. 
bis zu Ende diskutiert und geklärt werden. Die von 
der Instrukteurbrigade festgestellten Tatsachen dürfen 
nach der Schlußbesprechung nicht mehr strittig sein. 
Sie müssen ebenso gründlich festgestellt werden wie 
die tatsächlichen Feststellungen eines Urteils. Kommt 
es vor, daß hinsichtlich dieser Tatsache Meinungsver
schiedenheiten zwischen Instrukteurbrigade und Ge
richt bleiben, so muß das im Bericht deutlich ausge
sprochen werden. Der Leiter muß sich die fehlende 
Klarheit schnell verschaffen und spätestens im schrift
lichen Revisionsbericht antworten.

Wie wichtig die Übereinstimmung der festgestellten 
Tatsachen ist, beweisen die Revisionsberichte der HA 
Rechtsprechung des Justizministeriums über das Be
zirksgericht Karl-Marx-Stadt hinsichtlich der Entschei
dungen nach § 346 StPO und über das Stadtgericht 
Berlin hinsichtlich der Arbeitsbelastung und einiger 
anderer Fragen. Weil hier zwischen der Revisionsbri
gade und den anwesenden Vertretern der Gerichte un
terschiedliche Auffassungen über die Tatsachen bestan
den, konnte das Kollegium des Ministeriums insoweit 
nicht zu Schlußfolgerungen gelangen.

Im Vordergrund steht in der Schlußbesprechung 
selbstverständlich die Rechtsprechung. Bei der Auswer
tung der Feststellungen der Instrukteurbrigade muß 
es zu einer kämpferischen Diskussion kommen, denn 
wir wissen, daß eine Verbesserung der Arbeit nur das 
Ergebnis eines wirklichen Streites der Meinungen sein 
kann. Es kommt nicht darauf an, in der Schlußbespre
chung — wie .es oft geschieht — eine möglichst große 
Zahl von Entscheidungen zu kritisieren, sehr wichtige 
und weniger wichtige Feststellungen in bunter Reihen
folge vorzutragen und zu kritisieren. Das Ergebnis einer 
solchen unsystematischen Aufzählung ist schon des
halb meist unbefriedigend, weil dann schließlich zu
sammenfassend festgestellt wird, daß es zwar eine 
Reihe von Mängeln und Schwächen, andererseits aber 
natürlich viel mehr gute Entscheidungen gäbe und alles 
in allem deshalb gesagt werden könne, die Rechtspre
chung sei im ganzen genommen nicht schlecht. Damit 
ist aber nur wenig geholfen, und ein derartiger Vor
trag der Revisionsergebnisse durch den Leiter der In
strukteurbrigade wird niemals eine fruchtbringende 
Diskussion auslösen.

Die Erfahrungen der Instrukteurbrigade des Mini
steriums der Justiz anläßlich der Revision bei den 
Kammern und Senaten für die Angelegenheiten des 
Erzbergbaues in Karl-Marx-Stadt im Juli dieses Jahres 
beweisen, daß eine anders geartete Anlage des Ab
schlußberichts, die Überwindung der bisherigen, oben 
geschilderten Methoden, zu kämpferischen Diskussionen 
und zu wesentlichen Erkenntnissen führt.

Es kommt darauf an, dem Kollektiv der Richter des 
betreffenden Gerichts nachzuweisen, wo die Ursachen 
der Fehler liegen und auf welche ideologische Schwä-
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